
Allgemeine und Besondere Beförderungsbedingungen fü r den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
Verordnungen über die Allgemeinen Beförderungsbedin gungen für den Straßenbahn- und
Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrze ugen vom 27. Februar 1970 (BGBI I S 230
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Zweiten VO zu Änderungen personenbeförderungsrecht-
licher Vorschriften vom 30. Juni 1989 (BGBI I S 127 3)

          §  1
                       Geltungsbereich        vollendet haben; die Vorschriften des Ab-
(1)   Die Allgemeinen Beförderungsbedingungen        satzes 1 bleiben davon unberührt.
       gelten für die Beförderung im Straßenbahn-
       und Obusverkehr sowie im Linienverkehr mit                              §  4
       Kraftfahrzeugen. Die zuständige Genehmi-                Verhalten der Fahrgäste
       gungsbehörde kann in Berücksichtigung be- (1)   Fahrgäste haben sich bei Benutzung der
       sonderer Verhältnisse Anträgen auf Ab-        Betriebsanlagen und Fahrzeuge so zu ver-
       weichungen von den Bestimmungen dieser        halten, wie es die Sicherheit und Ordnung
       Verordnung zustimmen (besondere Beför-        des Betriebes, ihre eigene Sicherheit und
       derungsbedingungen).        die Rücksicht auf andere Personen gebieten.
(2)   Der Abschluss des Beförderungsvertrages er-        Anweisungen des Betriebspersonals ist zu 
       folgt mit dem Beförderungsunternehmen, dessen        folgen.
       Fahrzeug der Kunde betritt. Soweit das Fahrzeug (2)   Fahrgästen ist insbesondere untersagt:
       im Auftragsverkehr fährt, ist der Auftraggeber Ver-        1.  sich mit dem Fahrzeugführer während der
       tragspartner.             Fahrt zu unterhalten,

       2.  die Türen während der Fahrt eigenmäch-
        §  2             tig zu öffnen,

            Anspruch auf Beförderung        3.  Gegenstände aus den Fahrzeugen zu 
       Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach             werfen oder hinausragen zu lassen,
       den Vorschriften des Personenbeförderungsge-        4.  während der Fahrt auf- oder abzuspringen,
       setzes und den aufgrund dieses Gesetzes er-        5.  ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu
       lassenen Rechtsvorschriften eine Beförderungs-             betreten,
       pflicht gegeben ist. Sachen werden nach Maß-        6.  die Benutzbarkeit der Betriebseinrich-
       gabe der §§ 11 und 12 befördert.             tungen, der Durchgänge und der Ein- und 

            Ausstiege durch sperrige Gegenstände
        §  3             zu beeinträchtigen,

Von der Beförderung ausgeschlossene Personen        7.  in nicht hierfür besonders gekennzeich-
(1)   Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder             neten Fahrzeugen zu rauchen,
       Ordnung des Betriebes oder für Fahrgäste dar-        8.  Tonwiedergabegeräte oder Tonfunkem-
       stellen, sind von der Beförderung ausgeschlossen.             pfänger zu benutzen oder  Tonwiederga-
       Soweit diese Voraussetzungen vorliegen, sind ins-             begeräte mit  Kopfhörer zu benutzen, 
       besondere ausgeschlossen:             wenn dadurch andere belästigt werden,
       1.  Personen, die unter dem Einfluss alkoholischer        9.  Mobiltelefone zu benutzen,
           Getränke oder anderer berauschender Mittel      10.  Fahrzeuge oder Betriebsanlagen zu be-
           stehen,             treten, die nicht zur Benutzung freige-
       2.  Personen mit ansteckenden Krankheiten ge-             geben sind,
            mäß Infektionsschutzgesetz,      11.  nicht für den Fahrgast zur Benutzung 
       3.  Personen mit Waffen, die unter das Waffenge-            dienende Betriebseinrichtungen zu öffnen
            setz fallen, es sei denn, dass sie zum Führen             oder zu betätigen, 
            von Waffen berechtigt sind,      12.  ohne Erlaubnis zu musizieren,
       4.  Personen, die Gewaltbereitschaft zeigen oder      13.  in den Fahrzeugen und auf den Betriebs-
            Gewalt ausüben,             anlagen Waren, Dienstleistungen oder
       5.  verschmutzte und übel riechende Personen.             Sammlungen ohne Zustimmung des Ver-

            kehrsunternehmens anzubieten bzw. 
(2)   Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des             durchzuführen,
       6. Lebensjahres können von der Beförderung       14.  zu betteln.
       ausgeschlossen werden, sofern sie nicht auf       Vom Betriebspersonal oder durch örtliche An-
       der ganzen Fahrtstrecke von Personen beglei-       weisung kann der Verzehr von Speisen oder 
       tet werden, die mindestens das 6. Lebensjahr       Getränken untersagt werden.



(3)   Die Fahrgäste dürfen die Fahrzeuge nur an den         §  5
       Haltestellen betreten und verlassen.         Zuweisen von Wagen und Plätzen
       Der Halte- und Ausstiegswunsch ist dem Fahr- (1)  Das Betriebspersonal kann Fahrgäste auf be-
       personal direkt nach dem Einstieg mitzuteilen.       stimmte Fahrzeuge verweisen, wenn dies aus
       Für die Überschaubarkeit der Ausstiegssituation       betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der 
       seitens des Fahrpersonals sind derartige Ausstie-       Beförderungspflicht notwendig ist.
       ge nur an der vorderen Tür möglich. Ausnahmen       Das Fahrpersonal ist berechtigt, Fahrgästen
       bedürfen der Zustimmung des Betriebspersonals.       Plätze zuzuweisen. Anspruch auf einen Sitz-
       Weitere Ausnahmen regeln die flexiblen Bedien-       platz besteht nicht. Sitzplätze sind für schwer-
       formen des Linienverkehrs.       behinderte Menschen, in der Gehfähigkeit be-
       Soweit besonders gekennzeichnete Eingänge       einträchtigte, ältere oder gebrechliche Per-
       vorhanden sind, sind diese beim Betreten und       sonen, werdende Mütter und für Fahrgäste 
       Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen.       mit Kindern freizugeben.
       Es ist zügig ein- und auszusteigen sowie in
       das Wageninnere aufzurücken. Wird die bevor-         §  6
       stehende Abfahrt angekündigt oder schließt          Beförderungsentgelte, Fahrausweise
       sich die Tür, darf das Fahrzeug nicht mehr be- (1)  Für die Beförderung sind die festgesetzten Be-
       treten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist       förderungsentgelte zu entrichten. Hierfür wer-
       verpflichtet, sich im Fahrzeug stets festen Halt       den Fahrausweise ausgegeben. Die Fahraus-
       zu verschaffen.       weise werden im Namen und auf Rechnung
(4)  Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt deren Be-       des ausgebenden Verkehrsunternehmens ver-
      gleitern. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen,       kauft. Bei Verlust oder Diebstahl besteht kein
      dass Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien oder       Anspruch auf Ersatz durch die Verkehrsunter-
      stehen und nach Maßgabe der straßenverkehrs-       nehmen. 
      rechtlichen Vorschriften Sicherheitsgurte angelegt (2)   Ist der Fahrgast beim Betreten des Fahrzeu- 
      haben oder in einer Rückhalteeinrichtung für Kin-        ges nicht mit einem für die Fahrt gültigen
      der gesichert sind.        Fahrweis versehen, hat er unverzüglich und 
(5)  Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm ob-        unaufgefordert den erforderlichen Fahrausweis 
      liegenden Pflichten nach den Absätzen 1 bis 4, so        zu lösen.
      kann er von der Beförderung ausgeschlossen wer- (3)   Ist der Fahrgast beim Betreten des Fahrzeu-
      den; in schwerwiegenden Fällen ist eine vorherige        ges mit einem Fahrschein versehen, der zu 
      Ermahnung nicht erforderlich.        entwerten ist, hat er diesen dem Betriebsper-
      Sind bei Tätlichkeiten, Beleidigungen, Hausfrie-        sonal unverzüglich und unaufgefordert zur Ent-
      densbruch, Beschädigung von Betriebsmitteln oder        wertung auszuhändigen; in Fahrzeugen mit 
       -anlagen, bei Schäden, die durch die Beförderung        Entwertern hat der Fahrgast den Fahrausweis
       von Sachen oder Tieren verursacht werden,        entsprechend der Beförderungsstrecke un-
      bei der Einziehung von Fahrausweisen sowie        verzüglich zu entwerten und sich von der 
      bei der Ablehnung der Zahlung von erhöhtem        Entwertung zu überzeugen.
      Beförderungsentgelt oder Reinigungskosten die (4)  Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Be-
      Personalien eines Fahrgastes nicht glaubhaft       endigung der Fahrt aufzubewahren und ihn 
      feststellbar, kann er zur Feststellung seiner Person       dem Betriebspersonal auf Verlangen zur Prü-
      nach §§ 229 BGB bzw. Abs. 1 und 3 im Fahrzeug       fung vorzuzeigen oder auszuhändigen.
      festgehalten oder zum Aufsuchen der nächsten       Die Fahrt gilt als beendet, wenn der Fahrgast
      Polizeiwache veranlasst werden.       an seiner Zielhaltestelle angekommen ist und
(6)  Bei Verunreinigung von Fahrzeugen oder Betriebs-       das Fahrzeug verlassen hat.
      anlagen werden die erforderlichen Reinigungs- (5)   Kommt der Fahrgast einer Pflicht nach den 
      kosten - mindestens jedoch ein Betrag in Höhe       Absätzen 2 bis 4 trotz Aufforderung nicht nach, 
      von 15,00 Euro - erhoben, es sei denn, der Fahr-        kann er von der Beförderung ausgeschlossen 
      gast weist nach, dass Reinigungskosten in dieser        werden, die Pflicht zur Zahlung eines erhöh-
      Höhe nicht oder zumindest in wesentlich niedri-        ten Beförderungsentgeltes nach § 9 bleibt 
      gerer Höhe angefallen sind; weitergehende An-        unberührt.
      sprüche bleiben unberührt.



(6)  Wagen oder Wagenteile im schaffnerlosen Betrieb (2)  Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit 
      ohne Möglichkeit des Fahrausweiserwerbs dürfen       einer Bescheinigung, einer Zeitkarte oder 
      nur von Fahrgästen mit hierfür gültigen Fahraus-       einem im Beförderungstarif vorgesehenen 
      weisen benutzt werden. § 6 Absatz 2 bleibt hier-       Personenausweis zur Beförderung berech-
      von unberührt.       tigt, gilt als ungültig und kann eingezogen 
(7)   Beanstandungen des Fahrausweises sind sofort       werden, wenn die Bescheinigung, die Zeit-
       vorzubringen. Spätere Beanstandungen werden       karte oder der Personenausweis auf Verlan-
      nicht berücksichtigt.       gen nicht vorgezeigt wird. Ebenfalls ungültig

      sind Fahrausweise, die in einem Entwerter-
        §  7       feld mehrfach entwertet sind, sofern kein Ent-

                      Zahlungsmittel       werterfeld eine für diese Fahrt gültige Entwer-
(1)  Das Fahrgeld soll abgezählt bereitgehalten werden.       tung aufweist.
      Das Fahrpersonal ist nicht verpflichtet, Geldbeträ- (3)  Für eingezogene Fahrausweise wird auf Ver-
      ge über 10,00 € zu wechseln und Ein- oder Zwei-       langen des Fahrgastes eine Quittung ausge-
      Cent-Stücke im Betrag von mehr als 10 Cent so-       stellt. Ersatzansprüche für Zeitverluste oder
      wie erheblich beschädigte Geldscheine oder Mün-       Verdienstausfälle sind ausgeschlossen.
      zen anzunehmen.
(2)  Soweit das Fahrpersonal Geldbeträge über 10,00 €                                 §  9
      nicht wechseln kann, ist dem Fahrgast eine Quit-               Erhöhtes Beförderungsentgelt
      tung über den zurückbehaltenen Betrag auszustel- (1)   Ein Fahrgast ist zur Zahlung eines erhöhten 
      len. Es ist Sache des Fahrgastes, das Wechsel-        Beförderungsentgeltes verpflichtet, wenn er: 
      geld unter Vorlage der Quittung bei der Verwal-        1.  für sich oder - soweit der Tarif hierfür ein
      tung des Unternehmens abzuholen. Ist der Fahr-             Beförderungsentgelt vorsieht - für von ihm
      gast mit der Regelung nicht einverstanden, hat er             mitgebrachte Tiere, Fahrräder bzw. Ge-
      die Fahrt nicht anzutreten.             päckstücke keinen gültigen Fahrausweis
(3)   Beanstandungen des Wechselgeldes oder der             beschafft hat,
       vom Fahrpersonal ausgestellten Quittung        2.  sich einen gültigen Fahrausweis beschafft
       müssen sofort vorgebracht werden.             hat, diesen jedoch bei einer Überprüfung
(4)  An Fahrkartenautomaten ist entsprechend den             nicht vorzeigen kann,
      dort erklärten technischen Vorgaben zu zahlen.        3.  den Fahrausweis nicht oder nicht unver-

            züglich im Sinne des § 6 Absatz 3 ent-
                               §  8             wertet hat oder entwerten ließ oder 
               Ungültige Fahrausweise        4.  den Fahrausweis auf Verlangen nicht zur
(1)  Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der             Prüfung vorzeigt oder aushändigt.
      Beförderungsbedingungen oder des Beförderungs-       Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldver-
      tarifes benutzt werden, sind ungültig und werden       fahren bleibt unberührt. Die Vorschriften unter
      eingezogen, dies gilt auch für Fahrausweise, die       den Nummern 1 und 3 werden nicht angewen-
       1.  nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und       det, wenn das Beschaffen oder die Entwertung
            trotz Aufforderung nicht sofort ausgefüllt       des Fahrausweises aus Gründen unterblieben
            werden,       ist, die der Fahrgast nicht zu vertreten hat.
       2.  nicht mit aufgeklebter Wertmarke versehen (2)  Ein Fahrgast, der zur Zahlung eines erhöhten
            sind,       Beförderungsentgeltes verpflichtet ist, hat bei
       3.  zerrissen, zerschnitten oder sonst stark be-       Aufforderung durch das Prüfpersonal, sich 
            schädigt, stark beschmutzt, unleserlich oder       diesem gegenüber mittels eines amtlichen 
            unerlaubt eingeschweißt oder laminiert sind,       Lichtbildausweises zu legitimieren. Soweit 
            so dass sie nicht mehr geprüft werden können,       dies nicht erfolgt oder falsche Personalien an-
       4.  eigenmächtig geändert oder unrechtmäßig er-       gegeben werden, sind von ihm die hierdurch
            worben oder hergestellt sind,       entstehenden Kosten zu tragen.
       5.  von Nichtberechtigten benutzt werden, (3)   In den Fällen des Absatzes 1 kann das Unter-
       6.  zu anderen als den zulässigen Fahrten be-       nehmen ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 
            nutzt werden,      40,00 € erheben. Er kann jedoch das Doppelte  
       7.  wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen       des Beförderungsentgeltes für einfache Fahrt
           (z. B. nach Tarifänderungen) verfallen sind,       auf der vom Fahrgast zurückgelegten Strecke 
       8.  ohne das erforderliche Lichtbild benutzt wer-       erheben, sofern sich hiernach ein höherer Be-
            den. Fahrgeld wird nicht erstattet.       trag als nach Satz 1 ergibt; hierbei kann das



      erhöhte Beförderungsentgelt nach dem Aus-        entgeltes für die nur teilweise Benutzung des
      gangspunkt der Linie berechnet werden, wenn        Fahrausweises für die durchgeführte Einzel-
      der Fahrgast die zurückgelegte Strecke nicht        fahrt auf Antrag gegen Vorlage des Fahraus-
      nachweisen kann.        weises erstattet.
      Die Zahlungsaufforderung oder die Quittung über        Für die Feststellung des Zeitpunktes, bis zu
      die Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes        dem Einzelfahrten - je Tag zwei Fahrten - als
      ist kein Fahrausweis für die Weiterfahrt.        durchgeführt gelten, ist der Tag der Rückgabe
      Wird das erhöhte Beförderungsentgelt nicht sofort        oder Hinterlegung der Zeitkarten oder das
      bar bezahlt, so kommt der Fahrgast spätestens        Datum des Poststempels der Übersendung
      in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen        der Zeitkarte mit der Post maßgeblich. Ein
      nach Fälligkeit oder Zugang der Zahlungsaufforde-        früherer Zeitpunkt kann nur berücksichtigt
      rung leistet. Nach Ablauf dieser Frist ist der Unter-        werden, wenn die Bescheinigung eines 
      nehmer berechtigt, für jede schriftliche Mahnung        Arztes, eines Krankenhauses oder einer
      ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt von 5,00 €        Krankenkasse über Krankheit, Unfall oder
      zu erheben, es sei denn, der Fahrgast weist nach,        Tod des Fahrgastes vorgelegt wird. Bei der
      das Bearbeitungskosten in dieser Höhe nicht oder        Anrechnung des Beförderungsentgeltes für 
      nur in wesentlich niedrigerer Höhe angefallen sind.        die durchgeführten Einzelfahrten werden 
      Weitergehende Ansprüche nach § 288 Absatz 1        eine Ermäßigung nur bei Vorliegen der hier-
      BGB bleiben unberührt. Muss bei Nichtzahlung        für erforderlichen Voraussetzungen, im übri-
      des erhöhten Beförderungsentgeltes zur Feststel-        gen das Beförderungsentgelt für einfache
      lung der Personalien eine Auskunft bei der zu-        Fahrt zugrunde gelegt.
      ständigen Behörde eingeholt werden, so sind die (5)   Anträge nach den Absätzen 1 bis 3 sind un-
      zusätzlich anfallenden Kosten vom Fahrgast zu        verzüglich, spätestens innerhalb einer Woche
      tragen.        nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrauswei-
(4)   Das erhöhte Beförderungsentgelt ermäßigt sich        ses bei der Verwaltung des Unternehmens
       im Falle von Absatz 1 Nr. 2 auf 7,00 Euro, wenn        zu stellen.
       der Fahrgast innerhalb einer Woche ab dem Fest- (6)   Von dem zu erstattenden Betrag wird ein
       stellungstag bei der Verwaltung des Unterneh-        Bearbeitungsentgelt in Höhe von 3,00 Euro
       mens nachweist, dass er zum Zeitpunkt der        sowie eine etwaige Überweisungsgebühr 
       Feststellung Inhaber einer gültigen persönlichen        abgezogen. Das Bearbeitungsentgelt und
       Zeitkarte war.        eine etwaige Überweisungsgebühr werden
(5)   Bei Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben        nicht abgezogen, wenn die Erstattung auf-
       weitergehende Ansprüche des Unternehmens        grund von Umständen beantragt wird, die
       unberührt.        das Unternehmen zu vertreten hat.

(7)   Bei Ausschluss von der Beförderung be-
                               §  10        steht, ausgenommen § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2,
           Erstattung von Beförderungsentgelt        kein Anspruch auf Erstattung des entrich-
(1)   Wird ein Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so        teten Entgelts.
       wird das Beförderungsentgelt auf Antrag gegen 
       Vorlage des Fahrausweises erstattet.                                §  11
       Beweispflichtig für die Nichtbenutzung ist der               Beförderung von Sachen
       Fahrgast. (1)   Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen be-
(2)   Wird ein Fahrausweis nur auf einem Teil der        steht nicht, Handgepäck oder sonstige leicht
       Strecke zur Fahrt benutzt, so wird der Unter-        tragbare, nicht sperrige Sachen werden bei
       schied zwischen dem gezahlten Beförderungs-        gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes und
      entgelt und dem für die zurückgelegte Strecke        nur dann befördert, wenn dadurch die Sicher-
      erforderlichen Beförderungsentgelt auf Antrag        heit und Ordnung des Betriebes nicht ge-
      gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet.        fährdet und andere Fahrgäste belästigt wer-
      Beweispflichtig ist der Fahrgast.        den können. 
(3)  Einzelfahrscheine und Mehrfahrtenkarten werden        Eine Mitnahme von Sachen scheidet aus, 
      nicht erstattet, es sei denn, das Verkehrsunterneh-        wenn hierdurch der Haltestellenaufenthalt
      men hat die Nicht- bzw. Teilnutzung zu vertreten.        über das übliche Maß verlängert wird oder
(4)   Wird eine Zeitkarte nicht oder nur teilweise be-        die Gefahr besteht, dass auf Grund der Mit-
       nutzt, so wird das Beförderungsentgelt für die        nahme der Sache andere Fahrgäste keinen
       Zeitkarte unter Anrechnung des Beförderungs-        Platz im Fahrzeug finden. Die Fahrgäste 



       haben wegen der Unterbringung der Sachen §  12
       die Anordnungen des Betriebspersonals zu              Beförderung von Tieren
       befolgen. (1)  Auf die Beförderung von Tieren sind § 3 Abs. 1
       Für die sichere Verwahrung von Fahrrädern       und § 11 Abs. 1, 4 und 5 anzuwenden.
       während der Beförderungsleistung ist jeder Fahr- (2)  Hunde werden nur unter Aufsicht einer hierzu
       gast selbst verantwortlich, d. h. auch für evtl. auf-       geeigneten Person befördert. Hunde müssen -
       tretende Beschädigungen. Die Omnibusfahrer       soweit sie nicht in geeigneten Behältnissen 
       sind berechtigt, die Mitnahme von Fahrrädern zu       mitgenommen werden - an der kurz gehaltenen
       verweigern, wenn dies die Beförderung anderer       Leine geführt werden; Hunde, die Mitreisende
       Fahrgäste beeinträchtigt bzw. der zum Einsatz       gefährden können, müssen einen Maulkorb
       kommende Omnibus nicht für die Mitnahme von       tragen, der ein Beißen ausschließt. Kampf-
       Fahrrädern geeignet ist.       hunde sind von der Beförderung ausgeschlos-
       Wird der Platz für Krankenfahrstühle oder Kinder-       sen. Im Übrigen gelten die hierzu erlassenen 
       wagen benötigt, muss der Fahrgast, welcher das       Verordnungen des Bundeslandes, in dem die
       Fahrrad mit sich führt, das Fahrzeug verlassen.       Beförderung erfolgt.
       Die Entscheidung über die Mitnahmen von Fahr- (3)   Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten,
       rädern obliegt letztlich dem Fahrpersonal.        sind zur Beförderung stets zugelassen.
(2)   Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und (4)   Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten 
       gefährliche Gegenstände ausgeschlossen, ins-        Behältern mitgenommen werden.
       besondere (5)   Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen unterge-
       1. explosionsfähige, leicht entzündliche, radio-        bracht werden. Bei Zuwiderhandlung werden
           aktive, übelriechende oder ätzende Stoffe,        Reinigungskosten erhoben.
       2. unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch        Der Fahrgast hat die von ihm mitgeführten
           die Fahrgäste verletzt werden können,        Tiere selbst zu beaufsichtigen. Er haftet für
       3. Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung        jeden Schaden, der durch mitgeführte Tiere
           hinausragen.        verursacht wird.
(3)   Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern im 
       Kinderwagen und schwerbehinderten Menschen in §  13
       Krankenfahrstühlen richtet sich nach den Vor-                       Fundsachen
       schriften § 2. Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich
       Nach Möglichkeit soll das Fahrpersonal dafür sor- dem Betriebspersonal abzuliefern. Eine Fundsache 
       gen, dass Fahrgäste mit Kindern im Kinderwagen wird an den Verlierer durch das Fundbüro des Ver-
       und schwerbehinderte Menschen in Krankenfahr- kehrsunternehmens zurückgegeben, in dessen
       stühlen nicht zurückgewiesen werden. Die Ent- Fahrzeug oder Betriebsanlage die Sache gefunden 
       scheidung über die Mitnahme obliegt dem Fahr- wurde, und zwar gegen Zahlung eines Entgelts für 
       personal. die Aufbewahrung. Sofortige Rückgabe an den Ver-
       Fahrgäste mit Kinderwagen müssen im Omnibus lierer durch das Betriebspersonal ist zulässig,
       an den dafür vorgesehenen Türen einsteigen und wenn er sich einwandfrei als Verlierer ausweisen
       den Kinderwagen an den mit dem Kinderwagen- kann. Der Verlierer hat den Empfang der Sache
       symbol gekennzeichneten Platz stellen. schriftlich zu bestätigen. Der Verlierer hat zur
       Besetzte Kinderwagen sind durch die Begleitper- Wahrung der Ansprüche des Finders bei Aus-
       sonen ständig zu sichern. händigung des Fundgegenstandes in jedem Fall
(4)   Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unter- seine vollständige Adresse anzugeben und sich 
       zubringen und zu beaufsichtigen, dass die Sicher- auszuweisen. Für Fundsachen wird keine Haftung
       heit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet übernommen. Über leicht verderbliche Fund-
       sowie Fahrgäste nicht gefährdet oder belästigt sachen kann das Unternehmen kurzfristig frei ver-
        werden können. fügen.
       Das Belegen von Sitzplätzen mit Gepäck-
       stücken oder anderen mitgeführten Sachen ist § 14
       nicht zulässig. Der Fahrgast haftet für Schäden, Haftung
       die durch die von ihm mitgeführten Sachen ver- Das Verkehrsunternehmen haftet für die Tötung 
       ursacht werden. oder Verletzung eines Fahrgastes und für Schäden
(5)   Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit
       ob Sachen zur Beförderung zugelassen werden sich führt, nach den allgemein geltenden Bestim-
       und an welcher Stelle sie unterzubringen sind. mungen. Für Sachschäden haftet das Verkehrs-



unternehmen gegenüber jeder beförderten Person nur
bis zum Höchstbetrag von 1000,00 €. Die Begrenzung
der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden auf Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

                               §  15
          Ausschluss von Ersatzansprüchen
Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehin-
derungen, Betriebsstörungen oder - unterbrechungen
sowie Platzmangel begründen keine Ersatzansprüche;
insoweit wird auch keine Gewähr für das Einhalten von
Anschlüssen übernommen. Der Anspruch auf Beförde-
rung gilt auch als erfüllt, wenn der Unternehmer aus
betrieblichen Gründen andere als im Fahrplan ange-
gebene Fahrzeuge bereitstellt oder Umleitungs-
strecken gefahren werden.
Außerdem haftet das Unternehmen nicht für Unrichtig-
keiten im Fahrplan, bei der Erteilung einer unrichtigen 0
Auskunft und bei Ausfall von Fahrten, deren Ursache
das Unternehmen nicht zu vertreten hat.

§ 16
Gerichtsstand

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus
dem Beförderungsvertrag ergeben, ist der Sitz des
Unternehmens.

Hinweis
Die Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbed ingungen, die besonderen Beförde-
rungsbedingungen sowie die öffentlich bekanntgemach ten Beförderungsentgelte werden mit
dem Besteigen des Fahrzeuges Bestandteil des Beförd erungsvertrages. Die besonderen Be-
förderungsbedingungen ergänzen die Allgemeinen Befö rderungsbedingungen. Alle Angaben
ohne Gewähr.


